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RS OGH 1951/12/5 1Ob801/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1951

Norm

ABGB §1041 B4

3. RStG §10

Rechtssatz

Der geschädigte Eigentümer haftet über den Rahmen der von ihm gemäß § 10 Abs 1 lit a 3. RStG übernommenen

Pfandrechte hinaus nicht als Personalschuldner. Auch auf § 1041 ABGB kann die Haftung für ein zur Beseitigung von

Bombenschäden aufgenommenes Darlehen nicht gestützt werden, weil nicht das Darlehen, sondern die mit dessen

Hilfe vorgenommenen Arbeiten zum Nutzen des geschädigten Eigentümers verwendet wurden.
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